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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 18031/J 

des Abgeordneten Peter Wurm betreffend VKI: OGH beurteilt 47 Klauseln von Lyconet 

als gesetzwidrig wie folgt: 

Frage 1: 

• Wird es ein durch das BMSGPK beauftragtes Sammelverfahren der 

Kundenansprüche durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) gegen 

Lyconet geben? 

a. Wenn ja, wann soll dieses Sammelverfahren starten? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

Da sich auch nach der in der gegenständlichen Anfrage zitierten Pressemitteilung vom 

11.1.2024 nur sehr wenige Betroffene an den VKI gewandt haben, ist eine Sammelaktion 

nicht in Planung.  
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Frage 2: 

• Mit welchen Gesamtansprüchen der Kunden gegen Lyconet rechnet das BMSGPK 

bzw. der VKI? 

Aus den wenigen bisherigen Beschwerden zu Lyconet lassen sich keine potentiellen 

Gesamtansprüche der Kunden:innen errechnen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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